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Investitionsschutz:
mehr als überfällig

Der VÖK –  Dach-
verband der

österreichischen Mar-
kenvereine – hat dem
Thema Investitions-
schutz höchste Bedeu-
tung zugeordnet. Wie die
Befragung unserer Mit-
glieder im Sommer 2000
ergab, ist dies eines der
wichtigsten Anliegen.
Auch die Rechtsspre-
chung in Verfahren zwi-
schen Händlern und Im-
porteuren der letzten
Jahre zeigt, dass im Falle
von Vertragsauflösungen
und Kündigungen das
von einem Autohändler
durchgeführte Invest-
ment massiv gefährdet
ist.

Grundlage für das ho-
he Investment von Auto-
häusern ist die Möglich-
keit seitens der Herstel-
ler/Importeure, auf Basis
der derzeit geltenden
GVO dem Händler Stan-
dards (Mindestanforde-
rungen) vorzuschreiben.
Wodurch solche Anfor-
derungen aber begrenzt
sein könnten oder eine
rechtliche Basis, auf de-
ren Grundlage der
Händler eine Begren-
zung vornehmen könnte,
fehlen bisher. Aufgrund
wirtschaftlicher Macht-
verhältnisse gelingt es
den Betrieben auch sel-
ten, zu einer vertragli-
chen Absicherung ihrer

Investitionen zu kom-
men. Die in der derzeiti-
gen GVO vorgesehene
Kündigungszeit von
max. 24 Monaten (12
Monate im Zuge von
Vertriebsnetzumstruktu-
rierungen) steht daher in
einem krassen Wider-
spruch zur Amortisati-
onszeit der Investitionen
eines Autohauses von
durchschnittlich 15 Jah-
ren. In einer „GVO-neu“
müsste daher dieses Pro-
blem zufriedenstellend
gelöst werden.

Unzureichende
Lösung

Der VÖK hat sich ge-
meinsam mit dem Bun-
desgremium wiederholt
für eine Schaffung von
speziellen gesetzlichen
Grundlagen eingesetzt.
Derzeit werden gerichtli-
che Lösungen zur Abgel-
tung möglicher An-
sprüche aus Vertragskün-
digungen – mangels ex-
pliziter gesetzlicher
Grundlagen – mittels
Analogieschlüssen im
Handelsvertretergesetz
gesucht. In Anbetracht
der monetären Mittel, die
ein Autohaus im Ver-
gleich zur Ausstattung
eines Handelsvertreters
bindet, ist dies eine mehr
als unzureichende Lö-
sung.

Unabhängig davon ist

es aber erforderlich, wie
das Beispiel USA zeigt,
auch klare nationale und
staatliche Regelungen für
den Investitionsschutz
zu entwickeln.

USA: Gesetze
zum Schutz der
Händler

Betrachtet man die
Entwicklung in den
USA, so hat dort der Ge-
setzgeber schon in den
30er Jahren die unglei-
chen wirtschaftlichen
Machtverhältnisse er-
kannt und das Überleben
einer ganzen Branche
durch die Schaffung spe-
zieller Gesetze ermög-
licht. Neben einem Bun-
desgesetz (Federal Dea-
lers Act) gibt es dort in
den Bundesstaaten je-
weils eigene Gesetze zum
Schutz der Händler ge-
genüber den Herstellern.
Nur wirtschaftlich starke
und unabhängige Händ-
ler sichern einen fairen
Wettbewerb und stellen
daher auch einen hohen
Nutzen für die Konsu-
menten dar. Dies wird
zunehmend auch von
den europäischen Ver-
braucherschutz-Verbän-
den erkannt.

Die Initiative der
rechtspolitischen Abtei-
lung der WKÖ zur
Schaffung eines Marken-

händler-Investitions-
schutzgesetzes ist daher
längst überfällig und aus
Sicht des VÖK für den
Einzelhandel zu be-
grüßen. Es ist jedenfalls
ein richtiges Signal, wenn
auch  im Vergleich zur Si-
tuation in den USA et-
was verspätet.

Bewusstseins-
bildung ist
notwendig

Der VÖK hat im Jän-
ner 2001, in seiner Stel-
lungnahme zum Bericht
der EU-Kommission
vom 15. November 2000,
sowie beim darauffolgen-
den Hearing in Brüssel
seine Argumente und
Sichtweisen zu diesem
existenziellen Thema des
Einzelhandels schriftlich
bei der Wettbewerbsdi-
rektion deponiert. Unab-
hängig davon, wie die
Entscheidungen der EU-
Kommission hinsichtlich
der neuen GVO ausfallen
werden, ist eine dement-
sprechende Bewusst-
seinsbildung für alle Be-
teiligten wichtig und not-
wendig. Der VÖK wird
gemeinsam mit dem
Bundesgremium diese
Thematik weiterent-
wickeln und über die Er-
gebnisse informieren.

Der geschäftsführende
Vorstand des VÖK
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Ein wirksamer Investitionsschutz für die klein- und
mittelständischen Unternehmen in Österreich wird 

zur Frage des Überlebens einer ganzen Branche.
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